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Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
Gemeindevertretung 
 
 

Antrag Nr. AN 602/2023/1 

  öffentlich 
  nicht öffentlich 

 
eingereicht durch:  Fraktion DIE LINKE 
 

Beratungsfolge: 
 Sitzungs- 

datum 

Vertreter Abstimmungsergebnis 

gew. anw. ja nein enth. *bef. 

Gemeindevertretung 11.07.2023 23 22 8 9 5 - 

 

Betreff: Öffentliche Information über Haushaltsplan und Haus-
haltsvollzug der Gemeinde Schöneiche bei Berlin 

 
Beschlusstext: 
 

Um den transparenten Zugang zu Informationen über die Haushaltsplanung und den Haus-
haltsvollzug der Gemeinde Schöneiche bei Berlin zu verbessern, beschließt die Gemeindever-
tretung folgende Maßnahmen: 
1. Beginnend mit dem Haushalt 2023 ist jeder Haushaltsplan einschließlich aller (öffentlicher) 

Anlagen in der von der Gemeindevertretung beschlossenen Form – nach seiner Genehmi-
gung durch die Kommunalaufsichtsbehörde – auf der Webseite der Gemeinde Schöneiche 
bei Berlin zu veröffentlichen. Dies gilt ebenso für etwaige Nachtragshaushalte. 

2. An gleicher Stelle sind auf der Webseite der Gemeinde Schöneiche bei Berlin – nach der 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung – auch die (öffentlichen) Dokumente der 
Jahresabschlüsse für die jeweiligen Haushaltsjahre zu veröffentlichen. 

3. Die Gemeindevertretung ist, jeweils zum Ende des ersten Halbjahres und mit Vorlage des 
Haushaltsentwurfs für das Folgejahr, über den Vollzug des beschlossenen Haushaltsplans 
zu informieren. Neben dem Stand der vorläufigen Haushaltsrechnung ist dafür eine erläu-
ternde Übersicht vorzulegen, welche insbesondere folgende Informationen zu enthalten 
hat: 
a) finanziell erhebliche Einzelmaßnahmen (ab 50.000 Euro) aus dem beschlossenen Ergeb-

nishaushalt, die bislang nicht realisiert wurden, deutlich teurer oder günstiger gewor-
den sind (+/- 20 Prozent), einschließlich kurzer Begründung; 

b) finanziell erhebliche Einzelmaßnahmen (ab 50.000 Euro) aus dem beschlossenen Ergeb-
nishaushaltsplan, welche absehbar nicht mehr im betreffenden Haushaltsjahr realisiert 
werden können, einschließlich kurzer Begründung; 

c) Investitionsmaßnahmen aus dem Finanzhaushalt, die bislang nicht realisiert wurden, 
deutlich teurer oder günstiger geworden sind (+/- 20 Prozent), einschließlich kurzer Be-
gründung; 

d) Investitionsmaßnahmen aus dem Finanzhaushalt, die absehbar nicht mehr im betref-
fenden Haushaltsjahr realisiert werden können, einschließlich kurzer Begründung. 
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4. Eine Erläuterung sowie Beratung dieser Informationen sind in die Tagesordnungen der je-
weils nächsten Sitzungen des zuständigen Fachausschusses der Gemeindevertretung so-
wie des Hauptausschusses aufzunehmen. Diese Zwischeninformationen sind ebenfalls auf 
der Webseite der Gemeinde zu veröffentlichen und dort den anderen Dokumenten eines 
Haushaltsjahres zuzuordnen. 

 

 
 
Sachverhalt: 
 

Der jährlich von der Gemeindevertretung beratene und beschlossene Haushalt für die Gemeinde 
Schöneiche bei Berlin sowie dessen Vollzug sind zentraler Bestandteil der demokratischen kom-
munalen Selbstverwaltung. Sie müssen deshalb gegenüber der Öffentlichkeit transparent und im 
Internet frei zugänglich gemacht werden. Sowohl für die Gemeindevertretung als Kontrollorgan 
für die Gemeindeverwaltung, als auch für die Bevölkerung muss nachvollziehbar sein, wofür in 
jedem Haushaltsjahr Geld ausgegeben werden soll und wie sich die Umsetzung des Haushalts-
plans gestaltet(e).  
Bisher sind lediglich die Haushaltsentwürfe über das Rats- und Bürgerinformation online abruf-
bar. Der finale, i.d.R. mit diversen Änderungen beschlossene und der Kommunalaufsichtsbe-
hörde vorgelegte Haushaltsplan hingegen ist bislang nicht frei und digital zugänglich. Es wird 
deshalb vorgeschlagen, die Haushaltspläne nach ihrer Genehmigung auf der Webseite der Ge-
meinde zu veröffentlichen. Dort sollten, der Vollständigkeit halber, später auch die Jahresab-
schlüsse hinzugefügt werden. 
Verbesserungsbedürftig ist bislang die kurzfristige Information der Gemeindevertretung und der 
Öffentlichkeit über den Haushaltsvollzug. Neben der seit einigen Jahren zum Halbjahr vorgeleg-
ten vorläufigen Haushaltsrechnung existiert keine erläuternde Übersicht, welche größeren Ein-
zelaufwendungen und Investitionen planmäßig getätigt wurden oder wo das eben nicht möglich 
war (angelehnt an den Vorbericht zum Haushaltsplan). Gemeindevertretung und Öffentlichkeit 
können bislang nicht nachvollziehen, welche Einzelmaßnahmen aus welchen Gründen nicht rea-
lisiert, deutlich teurer oder günstiger wurden. Eine solche Übersicht soll deshalb in Zukunft zum 
Halbjahr und mit Vorlage des Haushaltsplans für das Folgejahr vorgelegt werden. Diese Informa-
tionen sollen ebenfalls auf der Webseite der Gemeinde öffentlich dokumentiert werden. 
  

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Es entstehen Personal- und Sachkosten im Rahmen der laufenden Verwaltung. 
 

 
Auswirkungen auf den Klima- und Umweltschutz: 
 

Es entstehen keine signifikanten Auswirkungen auf den Klima- und Umweltschutz. 
 

  
 
Schöneiche bei Berlin, 04.07.2023 
 
 
gez. Fritz R. Viertel, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE 


